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Verbreitungsgebiet ist die Gemeinde Heideblick mit den Ortsteilen Beesdau, Bornsdorf, Falkenberg, Gehren, Goßmar, 
Langengrassau, Pitschen-Pickel, Riedebeck, Schwarzenburg, Walddrehna, Waltersdorf, Wehnsdorf, Weißack & Wüstermarke
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ENDLICH IST ES SO WEIT, 

WILLKOMMEN IN DER

Osterzeit !Osterzeit !
 DER HASE NUN DIE EIER BRINGT UND 

FRÖHLICH DURCH DIE GÄRTEN SPRINGT.

Wir wünschen allen 
Bürgerinnen und Bürgern 

zum Osterfeste,  
alles Liebe und nur das Beste!

Ihr Bürgermeister  
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Beschlüsse

In der Sitzung des Hauptausschusses  
der Gemeinde Heideblick vom 23.02.2026 

wurde folgender Beschluss gefasst
Öffentlicher Teil:
Beschl.Nr.066/25-02: Der Hauptausschuss der Gemeinde 
Heideblick beschließt, die Planung der Straßenüberführung 
über die DB AG Strecke 6135 km 82,8 (Schwarze Brücke Geh-
ren) soll in Variante 1b (ohne Fahrzeugrückhaltesystem mit 
Schrammbord 15 cm) fortgeführt werden.

In der Sitzung der Gemeindevertretung Hei-
deblick vom 09.03.2026 wurden 
 folgende Beschlüsse gefasst

Öffentlicher Teil:

�
Beschl.Nr.002/26: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt, die Verwaltung mit dem Abschluss des 
vorliegenden Nutzungsüberlassungsvertrages zur weiteren 
Nutzung der Kindertagesstätte „Regenbogen“ im Rahmen der 
Trägerschaft durch den Regenbogen e.V. zu beauftragen.
�
Beschl.Nr.005/26: Beschluss über die Neuordnung der Zustän-
digkeiten bei Zustimmungsverfahren gemäß Baugesetzbuch
�
Beschl.Nr.008/26: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt die vorübergehende Kostenübernahme 
für die 3. Betreuungsstufe für das Jahr 2026.
�
Beschl.Nr.009/26: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt:
1.	 den vollständigen Abbruch der ehemaligen Kita und Ju-

gendclub Holzhaus auf dem Flurstück 91, Flur 7 der Ge-
markung Langengrassau, Langengrassau Friedensweg 13.

2.	 Der Bürgermeister wird beauftragt, Mittel aus der GAK-För-
derung zu beantragen.

3.	 Die Maßnahme wird nur umgesetzt, wenn Fördermittel zur 
Verfügung stehen.

�
Beschl.Nr.011/26: Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hei-
deblick beschließt:
Für die Abwicklung kommunaler Pflichtaufgaben sind die im bei-
gefügten Lageplan rot markierten Flurstücke 23 und 27 der Flur 
8, Gemarkung Bornsdorf entbehrlich.
�
Beschl.Nr.016/26: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt eine überplanmäßigen Ausgabe in Höhe 
von 25.574,49 € bei HH-Stelle 36510.531808 und 37.990,17 € 
bei HH-Stelle 36510.531200. Diese dienen zur Deckung der Ki-
taumlagen anderer Gemeinden.
�
Beschl.Nr.035/24-02.3: Die Gemeindevertretung der Gemein-
de Heideblick beschließt,
• nach Prüfung der im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 2 

Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
eingegangenen Stellungnahmen zum Verfahren der 10. 
Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplans sowie

• nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange un-
tereinander und gegeneinander folgt die Gemeindevertre-
tung des Gemeinde Heideblick den in der Anlage enthalte-
nen Abwägungsvorschlägen.

Das Abwägungsergebnis wird bestätigt.

Beschl.Nr.035/24-02.4: Die Gemeindevertretung der Gemein-
de Heideblick beschließt:
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange unterei-
nander und gegeneinander wird
1. die 10. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächen-

nutzungsplans der Gemeinde Heideblick, Änderungsbe-
reich „Freiflächen-Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge“ 
in der Fassung vom Februar 2026 festgestellt (Anlage 1),

2. die dazugehörige Begründung mit Umweltbericht gebilligt 
(Anlage 2) und

3. der Bürgermeister beauftragt, die 10. Änderung der 1. 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Heideblick, Änderungsbereich „Freiflächen-
Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge“ gemäß § 6 Abs. 
1 BauGB der höheren Verwaltungsbehörde zur Genehmi-
gung vorzulegen.

4. Die Erteilung der Genehmigung ist nach § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen.

�
Beschl.Nr.053/24-02: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt:
1. Die AufsteIIung der 11. Änderung der 1. Gesamtfortschrei-

bung des FIächennutzungspIanes der Gemeinde Heideblick.
Ziel ist die Anpassung des FIächennutzungspIanes an die 
geänderten Planungsziele für den in der Anlage dargestell-
ten Geltungsbereich.
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Än-
derung einer Fläche für Landwirtschaft in ein 
Sondergebiet,,Energiegewinnung auf der Basis solarer 
Strahlungsenergie“.

2. Der AufsteIIungsbeschluss ist gemäß Hauptsatzung der 
Gemeinde Heideblick ortsüblich bekannt zu machen.

�
Beschl.Nr.35/24-06: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt,
•	 nach Prüfung der im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 2 

Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
eingegangenen Stellungnahmen zum Verfahren des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 13 „Freiflächen-Photo-
voltaikanlage Wüstermarke Sorge“ sowie

•	 nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange un-
tereinander und gegeneinander, den in der Anlage enthal-
tenen Abwägungsvorschlägen zu folgen.

Das Abwägungsergebnis wird bestätigt.
�
Beschl.Nr. 035/24-07: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt:
1. Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange 

untereinander und gegeneinander wird
• der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 13 der Ge-

meinde Heideblick „Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Wüstermarke Sorge“,
o zugleich Vorhaben- und Erschließungsplan,
o bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und
o textlichen Festsetzungen (Teil B),

2. in der vorliegenden Fassung vom Februar 2026 gemäß § 
10 Abs. 1 BauGB im Vernehmen mit § 12 BauGB als Sat-
zung beschlossen und

3.
4. die dazugehörige Begründung

• Teil I mit Stand Februar 2026,
• (die Begründung) Teil II (Umweltbericht) mit Stand Fe-

bruar 2026,
• sowie alle zur Begründung Teil II gehörigen Anlagen

o Anlage 1, Artenschutzfachbeitrag;
o Anlage 2, Maßnahmeblätter;
o Anlage 3, Karte Biotoptypen

gebilligt.
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5. Der Beschluss der Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Heideblick „Freiflä-
chen-Photovoltaikanlage Wüstermarke Sorge“ ist gemäß § 
10 Absatz 3 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt zu machen.

6. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist mit der Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebau-
ungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen 
der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten ge-
wählt wurde, zu jedermanns Einsicht bereit zu halten.

�
Beschl.Nr.069/22-02: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt,
• nach Prüfung der im Rahmen der Beteiligungen gemäß § 2 

Abs. 2, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf des Bebau-
ungsplans Nr. 10 Langengrassau – „Wohngebiet am Bahn-
damm“ sowie

• nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange un-
tereinander und gegeneinander, den in der Anlage enthal-
tenen Abwägungsvorschlägen zu folgen.

Das Abwägungsergebnis wird bestätigt.
�
Beschl.Nr.069/22-03: Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Heideblick beschließt,
1.	 Der 2. Planentwurf des Bebauungsplans „Nr. 10 „Langen-

grassau - Wohngebiet Am Bahndamm“ der Gemeinde Hei-
deblick in der Fassung von 02/2026 wird beschlossen.

2.	 Der beigefügte Entwurf der Begründung, einschließlich des 
Umweltberichtes, wird in der vorliegenden Fassung gebil-
ligt.

3.	 Der 2. Entwurf Nr. 10 „Langengrassau - Wohngebiet Am 
Bahndamm“ der Gemeinde Heideblick in der Fassung von 
02/2026 mit der Begründung, sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich auszulegen.

4.	 Die beteiligten Träger öffentlicher Belange sind von der Aus-
legung zu benachrichtigen.

5.	 Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen.

6.	 Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist abgegeben werden können und das 
nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können.

7.	 Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf ein-
zuholen.

Nichtöffentlicher Teil:
Beschl.Nr.003/26: Verbreiterung der Dorfstraße Goßmar - Be-
schluss zur Vergabe der Bauleistungen

Beschl.Nr.012/26: Verkauf von Grundstücken Gemarkung 
Bornsdorf

Informationen der Gemeindeverwaltung

Öffentliche Bekanntmachung über die  erneute formelle Beteiligung der  
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)  

zum Bebauungsplan Nr. 10 - Langengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heideblick hat in öf-
fentlicher Sitzung am 29.08.2022 den Aufstellungsbeschluss 
für den Bebauungsplan „Wohngebiet Am Bahndamm Langen-
grassau“ gefasst.
In ihrer Sitzung am 03.11.2025 hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Heideblick beschlossen, auf Grund der Vielzahl von 
Bebauungsplänen das System der Nummerierung zur besseren 
Übersichtbarkeit umzustellen. Der Bebauungsplan „Wohngebiet 
Am Bahndamm Langengrassau“ wird nun unter dem Titel: Be-
bauungsplan Nr. 10 - Langengrassau „Wohngebiet Am Bahn-
damm“ geführt.
Des Weiteren hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hei-
deblick am 03.11.2025 den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 
10 - Langengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“ in der Fas-
sung vom 16.10.2025, bestehend aus Planzeichnung und Be-
gründung sowie Fachgutachten gebilligt und beschlossen, die 
öffentliche Auslegung und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 und §4 
Abs. 2 BauGB durchzuführen.
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12.08.2025 (BGBI. I S. 189) m. W. v. 15.08.2025 ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt. Es wird des Weiteren gem. § 13 Abs. 3 BauGB darauf 
hingewiesen, dass von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, 
von der Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind sowie von der zusammenfassenden Erklärung 
abgesehen wird.
Auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB und der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

gem. § 4 Abs. 1 BauGB wurde nicht verzichtet. Diese erfolgte 
in der Zeit 31.07.2023 bis 01.09.2023 bzw. mit Schreiben vom 
20.07.2023.
Die formelle Beteiligung der Öffentlichkeit und die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
01.12.2025 bis 16.01.2026. Hier ergaben sich Erkenntnisse die 
zu einem zweiten Planentwurf führten.
Im zweiten Planentwurf des Bebauungsplans „Langengrassau - 
Wohngebiet Am Bahndamm“, mit der planungsrechtlichen Fest-
setzung eines dörflichen Wohngebietes wurden die Ergebnisse 
des ersten förmlichen Beteiligungsverfahrens in die Abwägung 
eingearbeitet.

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde in den folgenden 
Punkten überarbeitet:
- Kennzeichnung der Altablagerungsfläche im Westteil des 

Plangebietes und Festsetzung als private Grünfläche
- Anpassung der Festsetzung der Verkehrsflächen im Westteil 

des Plangebietes
- Verschiebung und Anpassung der Verkehrsfläche im Süden 

des Plangebietes
- Redaktionelle Anpassungen
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heideblick am 
09.03.2026 den 2. Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 10 - Lan-
gengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“ in der Fassung vom 
26.02.2026, bestehend aus Planzeichnung und Begründung 
sowie Fachgutachten gebilligt und beschlossen, die öffentliche 
Auslegung und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß §3 Abs. 2 und §4 Abs. 2 BauGB 
durchzuführen.



Heideblick - 4 - Nr. 3/2026

Fax: 035454 88188
Telefon: 035454 8810

Für die Abgabe von Stellungnahmen zur Niederschrift wäre eine 
vorherige Terminvereinbarung wünschenswert (Kontakt siehe 
oben), ist aber nicht zwingend.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 - Langengrassau 
„Wohngebiet Am Bahndamm“ liegt mit folgenden Unterlagen für 
alle einsehbar öffentlich aus:
• Planzeichnung – 2. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 10- Lan-

gengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“ vom 26.02.2026
• Begründung – 2. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 10- Lan-

gengrassau „Wohngebiet Am Bahndamm“ vom 26.02.2026
• Kartierungen - Wohngebiet am Bahndamm Langengrassau 

- Faunistische Kartierungen und Biotopkartierung, Natur + 
Text vom 30.09.2023

• Artenschutz - Wohngebiet am Bahndamm Langengrassau – 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB), Natur + Text vom 
30.09.2023

• Baugrund - Baugrundgutachten Nr. 146/2024, Reinfeld + 
Schön Ingenieurbüro vom 13.09.2024

Während der Auslegungsfrist kann jede Person die Planungs-
unterlagen einsehen und Stellungnahmen vorbringen. Stellung-
nahmen zum Entwurf können bis zum Ende des Auslegungs-
zeitraumes schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der 
Gemeindeverwaltung Heideblick abgegeben werden.

Hinweise:
Gemäß § 3 Abs. 2 S. 4 Nr. 3 i.V.m. § 4a Abs. 5 BauGB gilt: 
Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Be-
hördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unbe-
rücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine 
Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S.1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsver-
fahren nach § 7 Abs.2 des UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 des 
UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im 
Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. Gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB wird diese Bekanntmachung zusätzlich in das 
Internet eingestellt ( https://www.heideblick.de unter „Bürger-
portal à Bekanntmachungen“).

Datenschutzhinweis:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grund-
lage des § 3 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 Buchst. e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre 
Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten 
Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informati-
onspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches 
mit ausliegt und auf der o. g. Internetseite zum Herunterladen 
bereitsteht.

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) ge-
ändert worden ist.
Diese Auslegung wird hiermit nach § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.

Heideblick, 10.03.2026

gez. Frank Deutschmann
Bürgermeister

Geltungsbereich
Das Plangebiet grenzt südlich an der B 87, östlich am Bahn-
damm der Niederlausitzer Eisenbahn und westlich an die Stra-
ße „Langengrassau Tannenweg“. Es umfasst folgende Flurstü-
cke der Flur 7 in der Gemarkung Langengrassau: 258, 259/1, 
261, 263/3, 490, 491, 492, 494, 545, (teilweise), 625, 626, 627 
und 628 (teilweise). Es hat eine Größe von etwa 2,8 ha.
Die Lage und Abgrenzung des Plangebiets sind im nachstehen-
den Kartenausschnitt (Abbildung ohne Maßstab) dargestellt.

Ziel und Zwecke der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird im Wesentlichen an-
gestrebt, das Plangebiet als dörfliches Wohngebiet einschließlich 
der hierfür notwendigen Erschließungsanlagen zu entwickeln.
Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Heideblick ist das Ge-
biet mittels 3. Änderungsverfahren der 1. Gesamtfortschreibung 
des Flächennutzungsplanes im Dezember 2019 als gemischte 
Baufläche dargestellt. Aufgrund der fehlenden Erschließung ist 
eine Bebauung derzeit nicht möglich. Die hier gegenständliche 
städtebauliche Planung soll eine geordnete vor-wiegend auf 
Wohnbebauung ausgerichtete Entwicklung ermöglichen.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 – Langengrassau 
„Wohngebiet Am Bahndamm“ mit Stand 26. Februar 2026, be-
stehend aus der Planzeichnung, der Begründung sowie Fach-
gutachten, werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 30.03.2026 bis einschließlich 30.04.2026
im Internet unter https://www.heideblick.de unter „Bürgerportal 
-> Bekanntmachungen“ veröffentlicht.
Der Zugriff ist auch über das Portal zu Umweltverträglichkeits-
prüfungen und der Bauleitplanung im Land Brandenburg mög-
lich: https://www.uvp-verbund.de/bb
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Unterla-
gen während der in Absatz 1 angegebenen Frist im Bauamt der 
Gemeindeverwaltung Heideblick, Raum 20, Langengrassau 
Luckauer Straße 61 in 15926 Heideblick zu folgenden Zeiten 
öffentlich aus:
Montag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr.

Wenn gewünscht, kann nach telefonischer Vereinbarung die 
Einsichtnahme und Erörterung der Planung auch außerhalb der 
vorgenannten Zeiten erfolgen.
Während der Veröffentlichungsfrist können von jedermann Stel-
lungnahmen eingereicht werden. Die Stellungnahmen sollen 
möglichst in elektronischer Form übermittelt werden, können 
bei Bedarf aber auch auf anderem Weg abgegeben werden.
E-Mailadresse: gemeinde@heideblick.de
Postanschrift: Gemeindeverwaltung Heideblick, -Bauamt-,

Langengrassau Luckauer Straße 61
in 15926 Heideblick
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Öffentliche Bekanntmachung -  
Genehmigung der 5. Änderung der  

1. Gesamtfortschreibung  
des Flächennutzungsplanes (FNP)  

der Gemeinde Heideblick
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Heideblick hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 09.10.2023 den Feststellungsbeschluss 
zur 5. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flächennut-
zungsplanes für die Gemeinde Heideblick mit ihren Ortsteilen 
Beesdau, Bornsdorf, Falkenberg, Gehren, Goßmar, Langen-
grassau, Pitschen-Pickel, Riedebeck, Schwarzenburg, Wald-
drehna, Waltersdorf, Wehnsdorf, Weißack und Wüstermarke 
gefasst.
Die Begründung (Erläuterungsbericht) zum Flächennutzungs-
plan einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt.
Für die 5. Änderung der 1. Gesamtfortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Heideblick wurde am 
22.08.2025 (Posteingang 26.08.2025) durch den Landkreis 
Dahme-Spreewald, Dezernat V, Bauordnungsamt, Bauleit- und 
strategische Planung, Az.40317-25-620, die Genehmigung mit 
Auflagen erteilt. Die Erfüllung der Auflagen erfolgte bis zum 
07.10.2025. Die Bestätigung durch vorbenannte Behörde erfolg-
te am 15.10.2025 (Posteingang 23.10.2025)
Die Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht.

Mit der Bekanntmachung wird die 5. Änderung der 1. Gesamt-
fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hei-
deblick wirksam.
Jedermann kann in den Flächennutzungsplan, bestehend aus 
Begründung, dem Umweltbericht und der Planzeichnung im 
Bauamt der Gemeinde Heideblick, Langengrassau Luckauer 
Straße 61, Zimmer 20 während der Sprechzeiten, gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB, Einsicht nehmen. Auf Verlangen wird Auskunft 
über seinen Inhalt gegeben.
Sprechzeiten:
Dienstag: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird außerdem darauf hingewie-
sen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich 
sind, wenn sie nicht innerhalb von 2 Jahren seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
�
Heideblick, 03.03.2026

Frank Deutschmann
Bürgermeister der Gemeinde Heideblick

Hinweis zu Amtlichen/ 
Öffentlichen Bekanntmachungen

Aufgrund der Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Hei-
deblick zum 01.03.2025 erfolgen die Bekanntmachung aus-
schließlich nur noch auf unserer Internetseite https://www.hei-
deblick.de unter „Bürgerinfos -> Bekanntmachungen.
Um Sie, liebe Interessierte, weiterhin auf dem Laufenden zu 
halten, erhalten Sie an dieser Stelle einen Überblick über die 
eingestellten Bekanntmachungen. Es handelt sich hierbei nur 
um Auszüge aus den Bekanntmachungen. Die vollständigen In-
formationen erhalten Sie auf der Internetseite.
Folgende Bekanntmachungen wurden auf unserer Internetsei-
te https://www.heideblick.de unter „Bürgerinfos -> Bekanntma-
chungen veröffentlicht:

03.03.2026 Öffentliche Bekanntmachung des GUV „Obere 
Dahme / Berste“ Verbandsschau 2026

03.03.2026 Information des Gutachterausschusses im Land-
kreis Dahme-Spreewald, aktuelle Bodenrichtwerte 
zum 01.01.2026

20.02.2026 Bekanntmachung der Satzung des Bebauungs-
plans „Windeignungsgebiet Falkenberg/Pitschen-
Pickel“ der Gemeinde Heideblick

12.02.2026 Bekanntmachung über die Widerspruchsmöglich-
keit gegen die Datenweitergabe durch die Meld-
ebehörde

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Mittwoch, den 15. April 2026

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge: 
Donnerstag, der 2. April 2026, 8.00 Uhr

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 7. April 2026, 9.00 Uhr

Wann erscheint die nächste 
Ausgabe? Scan mich!

Der Heideblicker
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Information  
des Gutachterausschusses im 
Landkreis Dahme-Spreewald

Aktuelle Bodenrichtwerte  
zum 01.01.2026

Am 28. Januar 2026 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald 568 allgemeine 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2026 beschlossen.
Die Bodenrichtwerte werden auf der Basis der abgeschlosse-
nen Grundstückskaufverträge des Vorjahres ermittelt. Der Bo-
denrichtwert bezieht sich auf ein durchschnittliches baureifes 
Grundstück, d.h. auf ein Grundstück, welches ohne weitere 
Aufwendungen für Freimachung, Erschließung o. ä. bebaubar 
ist. Die Unterschiede in der Höhe der Richtwerte sind im We-
sentlichen in der Lage begründet. Weitere Einflussgrößen wie 
z. B. Erschließung und Grundstücksgröße sind ebenfalls von 
Bedeutung für den Kaufpreis. Kleinere Grundstücke erzielen re-
gelmäßig höhere Preise pro m² als Größere. Für das Gebiet der 
Gemeinde Heideblick wurden zum Stichtag 01.01.2026 folgen-
de Bodenrichtwerte ermittelt:
Zone BRW-Zone Beschluss 

01.01.2026
(€/m²)

Merkmale 
01.01.2026

3419 Langengrassau 25 MD frei 1.000m²
3309 Beesdau 15 MD frei 1.000m²
3317 Bornsdorf 15 MD frei 1.000m²
3318 Bornsdorf Trebbinchen 15 MD frei 1.000m²
3343 Falkenberg 12 MD frei 1.000m²
3363 Gehren 18 MD frei 1.000m²
3379 Goßmar 18 MD frei 1.000m²
3440 Pitschen-Pickel 12 MD frei 1.000m²
3455 Riedebeck 15 MD frei 1.000m²
3479 Schwarzenburg 12 MD frei 1.000m²
3507 Walddrehna 25 MD frei 1.000m²
3511 Waltersdorf (LC) 15 MD frei 1.000m²
3519 Wehnsdorf 12 MD frei 1.000m²
3523 Weißack 12 MD frei 1.000m²
3539 Wüstermarke 15 MD frei 1.000m²

3420 Gemeinde Heideblick 
ASB

8 M frei ASB

7021 Bornsdorf 10 SE frei

6045 Langengrassau G 5 G frei
6046 Walddrehna Photovoltaik 

SO
5 SO frei

6047 Weißack Photovoltaik SO 5 SO frei

Abkürzungen:
Art der Nutzungen
MD Dorfgebiet
SE Sondergebiet Erholung
G Gewerbe
SO Sondergebiet
Ergänzung Art der Nutzung
ASB Außenbereich
Beitrags- und abgabenrechtlicher Zustand
keine Angabe: erschließungsbeitrags- und kostenerstat-

tungsbetragsfrei

Es wurden 21 Bodenrichtwerte für land- und forstwirtschaftliche 
Flächen für verschiedene Bereiche des Landkreises ermittelt. 
Für die Gemeinde Heideblick wurden nachfolgende land- und 
forstwirtschaftliche Bodenrichtwerte ermittelt.
Art der Nutzung €/m²
Ackerland, Luckau, Ackerzahl 30 0,95
Grünland, Luckau, Grünlandzahl 35 0,60
Forsten, Luckau, ohne Aufwuchs 0,25



Heideblick - 8 - Nr. 3/2026

Die Wohnungbau- und  
Verwaltungsgesellschaft mbH Luckau  

gibt hiermit bekannt
Der Jahresabschluss über das Wirtschaftsjahr 2024 wurde von 
der Domus AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüft und 
mit einem uneingeschränkten Testat versehen. Die Gesell-
schafterversammlung der Wohnungsbau- und Verwaltungsge-
sellschaft mbH hat darauf in ihrer Sitzung am 23.09.2025 dem 
Geschäftsführer Entlastung erteilt.
Der Bericht zum Jahresabschluss für 2024 liegt

am 07.04.2026 von 9:00 bis 12:00 Uhr 
und 13:00 bis 16:00 Uhr

sowie am 14.04.2026 von 9:00 bis 12:00 
und 13:00 bis 16:00 Uhr

in den Verwaltungsräumen der Wohnungsbau- und Verwal-
tungsgesellschaft mbH Luckau, Hauptstraße 24, zur Einsicht-
nahme öffentlich aus.

Brokmeier M.Sc.
Geschäftsführer

Anmeldung Osterfeuer 2026
Anfang April steht dieses Jahr das Osterfest vor der Tür.
Zu diesem besonderen Fest haben sich in den zurückliegenden 
Jahren in unseren Ortsteilen Vereine, Freiwillige Feuerwehren 
oder private Gruppen zusammengefunden, um diesen Anlass 
zu feiern.
Dabei wurde und wird üblicherweise ein Osterfeuer/Traditions-
feuer angezündet und kontrolliert abgebrannt.
Das Ordnungsamt der Gemeinde Heideblick bittet alle Interes-
senten um eine rechtzeitige, schriftliche Anmeldung.
Alle Anträge, die nach dem 27.03.2026 eingehen, werden 
nicht genehmigt.
Die Ausnahmegenehmigungen sind für Privatpersonen gebüh-
renpflichtig.
Im Antrag sind Name, Anschrift, Zeit, die Telefonnummer einer 
verantwortlichen Person und Verbrennungsort zu benennen.
Für den Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gibt es 
keine Ausnahmegenehmigungen (Sonn – und Feiertagsgesetz).
Im Ortsteil Schwarzenburg werden keine privaten Osterfeuer 
durch die Gemeinde genehmigt. Das öffentliche Osterfeuer wird 
in Abstimmung mit dem Ortsbeirat stattfinden.
Die Verwaltung wünscht allen Einwohnern der Gemeinde Hei-
deblick ein frohes Osterfest!

gez. Weide
Ordnungsamtsleiter

Aus den Ortsteilen

Unterstützung für Fr. Dr. Beck
Seit dem 1. Januar 2026 wird 
die Praxis von Frau Dr. med. 
Renate Beck in Walddrehna 
als niedergelassene Hausärz-
tin durch Herrn Dr. med. Göran 
Zernia, Facharzt für Innere Me-
dizin, verstärkt. 
Dadurch wird die Kapazität der 
„Kietz“ Praxis sowie das medi-
zinische Leistungsangebot und 
das Sprechzeiten-Angebot und 
die hausärztliche Versorgung in 
unserer Gemeinde nachhaltig 
erweitert, worüber wir uns sehr 
freuen!

Der Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinforma-
tion Brandenburg hat in Zusammenarbeit mit den Gutachter-
ausschüssen für Grundstückswerte sein Informationsangebot 
im brandenburg-viewer (https://bb-viewer.geobasis-bb.de/) 
erweitert. Zu den angebotenen Geobasisdaten gehören Topo-
graphische Karten, die Automatisierte Liegenschaftskarte und 
Luftbilder. Diese können einzeln oder in Kombination mit den 
Bodenrichtwertinformationen überlagert werden.
Der brandenburg-viewer erlaubt damit einen visuellen Einblick 
in die aktuellen Bodenrichtwerte auf verschiedenen Darstel-
lungsgrundlagen. Ferner steht eine Ortssuche zur Verfügung. 
Die Ortssuche ermöglicht eine Suche nach beliebigen Ge-
bieten. Hierbei ist es möglich, eine Adresse (Straße, PLZ und 
Hausnummer) oder einen Ort, einen Gemarkungsnamen oder 
Flurkennzeichen (Katasterangaben) oder einen Kartenblattna-
men (Kartenblätter) einzugeben. Für die Bodenrichtwertdarstel-
lung werden eine Zeichenerklärung und Informationen zu den 
dargestellten Bodenrichtwerten und deren wertbeeinflussenden 
Merkmalen in separaten Erläuterungen angeboten. (Quelle: 
Vermessung Brandenburg, Nr. 2/2010, S. 73)
Mit Hilfe des amtlichen Internetangebotes der Gutachteraus-
schüsse und der LGB „BORIS (BOdenRichtwertInformations-
System) Land Brandenburg“ können Nutzer digitale Bodenricht-
werte (inkl. ausgewählter Sachdaten) des aktuellen Jahrganges 
und rückwirkend bis 2010 kostenfrei automatisiert einsehen. 
Des Weiteren kann in diesem System eine kostenfreie amtliche 
Bodenrichtwertauskunft im PDF-Format abgerufen werden (htt-
ps://boris.brandenburg.de/).
Die Bodenrichtwerte werden mit Ausnahme der besonderen 
Bodenrichtwerte im Internetportal BORIS Land Brandenburg 
veröffentlicht.
Weitere mündliche oder schriftliche Auskünfte zum Grund-
stücksmarkt sind in der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses unter den Rufnummern 03546/202758, -43, -60, -90 
per E-Mail Anfrage über gaa@dahme-spreewald.de oder FAX 
03546/201264 (Reutergasse 12, 15907 Lübben) erhältlich.

gez. Schiefelbein
(Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses)

Revierpolizei findet unregelmäßig statt
Die Sprechstunde der Revierpolizei findet aus organisato-
rischen Gründen bis auf Weiteres leider nur unregelmäßig 
statt.
Die telefonische Erreichbarkeit bleibt unter Tel.: 03546 77-
1045 bestehen.

Sprechstunde der Deutschen Rentenver-
sicherung

Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, den  
7. April 2026 von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr in der Gemein-
deverwaltung Heideblick statt.
Bitte um telefonische Anmeldung unter 03546 3509 ab 17:00 
Uhr
Rentenberatung und Aufnahme von Rentenanträgen.

Das Ordnungsamt informiert
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
durch eine Firma werden ab der 16. Kalenderwoche 2026 die 
Regenwassereinläufe auf den Straßen im Gemeindegebiet ge-
reinigt. Dazu ist es unablässig, dass die Anwohner vorher Ihrer 
Reinigungspflicht auf den Straßen gemäß § 3 der Straßenreini-
gungssatzung der Gemeinde Heideblick nachkommen.

gez. Weide
Ordnungsamtsleiter Foto: Gemeinde Heideblick



Heideblick- 9 -Nr. 3/2026

Ein besonderer Dank gilt Frau Dr. med. Renate Beck, sie hat 
diese positive Veränderung erst möglich gemacht hat und Herrn 
Dr. med. Göran Zernia für seinen Mut in die Selbstständigkeit 
zu gehen.
Patientinnen und Patienten, die bisher noch auf der Suche nach 
einem Hausarzt sind, haben eine gute Chance dort aufgenom-
men zu werden.
In unmittelbarer Nähe zu Praxis (am Firmensitz von Tief- und 
Leitungsbau Walddrehna) gibt es zusätzliche Parkplätze für die 
Arztpraxis.
Am 11.02.2026 gab es eine kleine Feier in der Praxis. Landrat 
Sven Herzberger lies es sich nicht nehmen und schaute per-
sönlich vorbei.

Aufregende Faschingstage bei den  
„Kleinen Strolchen“

Die bunte Zeit des Faschings liegt nun hinter uns. Drei ereignis-
reiche Tage verbrachten die Kita-Kinder im Dorf beim Zempern, 
wo sie herzlich von den Dorfbewohnerinnen und Dorfbewoh-
nern empfangen wurden.
Es gab tolle Leckereien, freundliche Begegnungen und offene 
Türen. Dank der vielen großzügigen Gaben konnten die kleinen 
Strolche anschließend am Rosenmontag und Faschingsdiens-
tag ein großes Fest in der Kita feiern. In farbenfrohen Kostümen 
wurde gesungen, gelacht und ausgelassen gefeiert.
Ein besonderer Dank gilt allen Einwohnern sowie den Firmen, 
die uns so freundlich unterstützt haben. Viele versorgten uns 
persönlich, und sogar dort, wo niemand zu Hause war, hingen 
liebevoll gepackte Beutel mit netten Botschaften am Garten-
zaun. Diese Herzlichkeit hat uns sehr berührt.
Ein weiteres Highlight war der Besuch unseres Bürgermeisters 
Herrn Deutschmann, der unserer Einladung folgte und am Ro-
senmontag beim Faschingsfest dabei war. Die Kinder freuten 
sich sehr, präsentierten stolz ihre Kostüme und tanzten gemein-
sam mit ihm eine fröhliche Polonaise.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für diese wun-
derbare Unterstützung und die schönen gemeinsamen Fa-
schingstage.

Das Kita Team der „Kleinen Strolche“

Fotos: Kita kl. Strolche

Der richtige Klick!

online auf: wittich.de
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� Foto: Fr. Mirsching

1. Goßmarer Einzelzeitfahren
Am 31.05.2026 veranstaltet der RC Luckau für den Nachwuchs 
und allen ab 16. Jahren die Interesse haben ein Einzelzeitfah-
ren. Der Start erfolgt in Goßmar Richtung Beesdau und wird 
daher ab 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr komplett gesperrt sein. Im 
Bereich Beesdau kommt es in Richtung Bergen und Görlsdorf 
zu Einschränkungen bei der Durchfahrt. Wir bitten um Verständ-
nis, denn die Sicherheit der Fahrer ist uns sehr wichtig.
Die Kinder und Jugendlichen haben verschieden lange Distan-
zen zu bewältigen von 5 km bis 10 km und können ihre Leistun-
gen unter Beweis stellen.
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu der Veran-
staltung herzlich eingeladen.

RC Luckau e.V.

Fotos: Fr. v. d. Heyden / Hr. Hildebrandt

Schulmuseum Schwarzenburg
Öffnungszeiten:
Nach telefonischer Anmeldung:
Herr Jörg Beyer – Tel.: 0152 31820504
Der Heimatverein Schwarzenburg e.V.
Schwarzenburg 1
15926 Heideblick
E-Mail: Schulmuseum.Schwarzenburg@Heideblick.de

Nachrichten vom Verein Pro Goßmar  
2010 e. V.

Gemäß unserem Vereinsmotto: „Gemeinsam können wir was 
bewegen und wir werden Spaß dabei haben!“ möchten wir hier 
gern von unseren letzten Aktivitäten berichten:

Märchenstunde und Filmabend
Am 07. März 2026 fand unser inzwischen traditioneller Filma-
bend im Dorfgemeinschaftshaus statt.
Um 15:00 Uhr war eine Schar von kleinen und großen Gästen 
gekommen um gemeinsam den ZDF Märchenfilm „Die golde-
ne Gans“ aus dem Jahr 2013 anzuschauen. Die Verfilmung des 
gleichnamigen Märchens der Gebrüder Grimm wurde vom ZDF 
innerhalb der Reihe „Märchenperlen“ im Jahr 2013 produziert 
und erstmals ausgestrahlt.
In diesem Jahr hatten wir ganz besondere Gäste zu uns einge-
laden: Teresa Weißbach, welche im Märchenfilm „Die goldene 
Gans“ die Wirtstochter Lotte spielt und ihr Mann Carsten Fiebe-
ler, der Regisseur des Films. Beide nahmen sich nach dem Film 
Zeit die zahlreichen Kinderfragen zu beantworten. So wurde 
aufgeklärt, wie denn die goldene Gans unter dem Baum kam 
und ob die Gans Agata wirklich goldene Federn hatte.
Nach dem Film begleitete Monika Gierach von der Naturwacht 
die Kinder zu einer Expedition in die Natur, welche bei schöns-
tem Frühlingswetter von allen gern angenommen wurde.
Um 19:00 Uhr startete dann das Abendprogramm mit der Film-
komödie „Sonnenallee“ von Leander Haußmann aus dem Jahr 
1999. Mit diesem Film hatte unser Gast Teresa Weißbach mit 
gerade 18 Jahren ihren Durchbruch im Filmgeschäft.
Nach dem gemeinsamen Filmerlebnis nahmen sich unsere 
Gäste sehr viel Zeit die zahlreichen Fragen zum Film und zum 
Leben als Schauspielerin und Regisseur zu beantworten.
Für das leibliche Wohl am Nachmittag und Abend sorgten Ver-
einsmitglieder und Dorfbewohner. Wir bedanken uns herzlich 
bei allen für die Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung sowie bei 
allen Gästen für die zahlreichen Spenden.

Ausblick

Frühjahrsputz
Am 28. März 2026 findet unser Frühjahrsputz statt. Dazu treffen 
wir uns um 9:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Wir freuen uns 
sehr über zahlreiche Helfer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Osterfeuer
Am 04. April 2026 werden die Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Goßmar wieder das Osterfeuer zu entzünden. Unser 
Vereinsosterhase wird Geschenke verstecken, welche von den 
kleinen Gästen gefunden werden sollen.
Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit über Flyer und 
an der Informationstafel am Busplatz.

Tanzcafé
Unter dem Motto „Tanzen wie es uns gefällt“ laden wir, in Zu-
sammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus, in das Dorfge-
meinschaftshaus Goßmar ein.
Am 12. April 2026 von 15:00 bis 18:00 Uhr soll das Tanzbein 
geschwungen werden. Interessenten melden sich bitte telefo-
nisch bei Heinz-Günter Wundke unter der Telefonnummer 0172 
1079206 an. Für Kaffee, Kuchen, Tee und Snacks ist gesorgt.
Bitte beachten Sie auch die Aushänge an den Informationsta-
feln.
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Döcke`s Dorfmuseum in Bornsdorf
In den Wintermonaten hat unser Dorfmuseum keine festen Öff-
nungszeiten, wenn Sie möchten, rufen Sie uns einfach an unter: 
Telefon: 0160 92769255 oder 035455 834044 oder kommen Sie 
einfach vorbei und läuten an der Haustür.
Danke.

H. Döcke

Grafik: Feuerwehr- und Heimatverein Langengrassau

Wir gratulieren

Die Gemeinde Heideblick gratuliert
Zur „Goldenen Hochzeit“

am 10.04.2026 gratulieren der Bürgermeister 
und die Gemeindeverwaltung

dem Ehepaar

Frau Renate und Herrn Detlef Haase aus Bornsdorf

recht herzlich und wünschen alles erdenklich Gute auf dem 
weiteren gemeinsamen Lebensweg.

Kirchennachrichten

Evangelische Kirchengemeinden  
Goßmar /Beesdau

„Jesus spricht zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, darum 
glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.“ (Jo-
hannes 20,29 Monatsspruch April)

Wir laden Sie herzlich zu folgenden Gemeindeveranstaltungen 
ein:

18.03.26
19.00 Uhr 4. Passionsandacht in Uckro Pfarrer Meyer
25.03.26
19.00 Uhr 5. Passionsandacht in Stöbritz Frau Graßmann
29.03.26
09.00 Uhr Gottesdienst in Goßmar Frau Graßmann
17.00 Uhr Buchlesung in Langengrassau

Zugunsten der Görlsdorfer Glocken
01.04.26
19.00 Uhr 6. Passionsandacht in Waltersdorf Pfarrer Meyer
03.04.26, Karfreitag
09.00 Uhr Gottesdienst/AM in Beesdau Frau Graßmann
05.04.26
09.00 Uhr Gottesdienst mit Frühstück in Schlabendorf Pfarrer 

Meyer
Jeder bringe etwas mit

21.04.26
14.30 Uhr Seniorenkreis in Görlsdorf Frau Graßmann

Evangelische Regionalkirchengemeinde 
Langengrassau

Jesus spricht zu Thomas: Weil du mich gesehen hast, darum 
glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben! Joh 
20,29 (L)

29.03.2026
10:00 Uhr Gottesdienst mit 

Vorstellung der 
Konfirmanden

Luckau Pfarrer Meyer

01.04.2026
19:00 Uhr Passionsandacht Waltersdorf Pfarrer Meyer
02.04.2026
18:00 Uhr Gottesdienst mit 

Abendmahl
Uckro Pfarrer Meyer

03.04.2026
09:00 Uhr Gottesdienst Gehren Pfarrer Meyer
05.04.2026
10:00 Uhr Familiengottes-

dienst
Langengrassau Prädikantin 

Graßmann
12.04.2026
09:00 Uhr Gottesdienst Walddrehna Pfarrer Meyer
10:15 Uhr Gottesdienst Paserin Pfarrer Meyer
16.04.2026
14:30 Uhr Senioren-

nachmittag
Langengrassau Pfarrer Meyer

19.04.2026
09:00 Uhr Gottesdienst Riedebeck Pfarrer Meyer
10:15 Uhr Gottesdienst Wüstermarke Prädikantin 

Graßmann
26.04.2026
09:00 Uhr Gottesdienst Falkenberg Pfarrer Meyer
10:15 Uhr Gottesdienst Gehren Pfarrer Meyer
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Veranstaltungen im Gemeindegebiet

Goßmar 54
im Gemeinderaum

Samstag, 21. März 2026 
14-17 Uhr

Michael Senn 
Telefon 01523 6910856 
mgh.heideblick@awo-bb-sued.de

Bitte anmelden, 
damit wir besser planen können.

Osterbasteln
in Goßmar

www.awo-bb-sued.de awobbsuedwww.awo-bb-sued.de awobbsued
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Seniorenbeirat der Gemeinde Heideblick 
informiert

Ihr Seniorenbeirat:

Dietlind Schmidt 035454 656
Sieglinde Hering 035455 782
Marianne Kranisch 035454 7402
Jutta Böhme 035455 3340
Marlis Martin 035454 690
Petra Zittlau 035454 655

Buchlesungs – Show am 15.04.2026 mit Christine (Stüber-) 
Errath

www.awo-bb-sued.de awobbsued

Pitschen-Pickel 26
Gemeinschaftshaus

Mittwoch, 1. April 2026 
16-19 Uhr

Michael Senn 
Telefon 01523 6910856
mgh.heideblick@awo-bb-sued.de

Bitte anmelden: es gibt nur eine
begrenzte Anzahl von Plätzen

Flechten

www.awo-bb-sued.de awobbsued

Osterfeuer in Walddrehna
Am 04. April 2026, ab 19:00 Uhr 
laden wir alle Einwohner und Gäs-
te zum traditionellen Osterfeuer am 
Feuerwehrgerätehaus Walddrehna 
recht herzlich ein,für Getränke und 
Speisen vom Grill ist gesorgt,
Naturbelassene Bäume und 
Strauchwerk können ab  
28. März 2026 am dafür vorgesehen-
den Platz an der Feuerwehr abgelegt 
werden.

Ein frohes Osterfest für alle Mitglieder der Feuerwehr, des 
Feuerwehrvereins, Sponsoren und Einwohner von Wald-
drehna,

Ihre Freiwillige Feuerwehr und Feuerwehrverein 1910 e.V 
Walddrehna

Fotos: Seniorenbeirat + Fr. 
Bieber

Alle Seniorinnen und Senio-
ren unserer Gemeinde sind 
herzlichst ab 15.00 Uhr in 
den Saal der Gemeindever-
waltung in Langengrassau 
eingeladen.
Wir freuen uns mit der be-
rühmten Christine (Stüber-) 
Errath als Gast beim Kaffee 
ein paar kurzweilige Stunden 
zu verbringen.
Sie wird in gemütlicher Atmo-
sphäre aus ihrem Buch „Meine 
erste 6,0“ lesen und aus ihrem 
Leben sowie aus ihrer aktiven 
Eiskunstlaufzeit plaudern.

Mit Kostümen und kleine Film-
chen wird Sie den Nachmittag 
bereichern. Gepaart mit ihrer 
herzlichen und quirligen Art wird 
sie uns in eine Vergangenheit 
mitnehmen, die wir noch allzu 
gut kennen!
Wer mag, kann von Ihr ein sig-
niertes Buch zu einem Sonder-
preis von 10 € erwerben. Hierin 
hat sie ihre beeindruckende Le-
benskür niedergeschrieben. Es 
wird auch genügend Zeit geben 
für individuelle Gespräche und 
Selfies.
Wir bitten um Anmeldung bei 
Herrn Michael Senn (Mehrge-
nerationenhaus) Mobil: 01523 

6910856 einzeln oder als Gruppe (aus den Ortsteilen).
Für den Nachmittag beträgt der Unkostenbeitrag 5 € (Rück-
meldung bis 02.04.2026 erbeten).

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: logistik@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!
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Grafik: Fred Bauer

HHiimmmmeellffaahhrrtt  
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am

 Donnerstag, 14. Mai 2026

um 10.00 Uhr

im Betsaal in Schwarzenburg

mit musikalischer Begleitung

Anschließend Kaffee, Kuchen und 

mehr vom Heimatverein 

Schwarzenburg e.V.

Veranstaltungsliste 2026 Gemeinde Heideblick

März
Datum Uhrzeit Bezeichnung Ort Informationen
18.03.2026 16:00 - 19:00 Flechten Heideblick OT Waltersdorf Gemeinderaum, Anm. 01523 - 691 08 56
20.03.2026 14:00 - 16:30 Frauenwanderung 

zum Teufelsstein
Heideblick OT Gehren Anm. 01523 - 691 08 56

20.03.2026 17:00 Pizzaday Heideblick OT Gehren bei Raunikgs, mit Vorbestellung Tel.: 035455 
- 727

21.03.2026 14:00 - 17:00 Osterbasteln Heideblick OT Goßmar Gemeinderaum, Anm. unter Tel. 01523 - 691 
08 56

22.03.2026 14:00 Osterbasteln Heideblick OT Walddrehna Sportlerheim
26.03.2026 11:45 - 13:10 Bücherbus Heideblick OT Walddrehna Schule
26.03.2026 13:55 - 14:10 Bücherbus Heideblick 

OT Pitschen - Pickel
vor Kirche

26.03.2026 14:20 - 14:35 Bücherbus Heideblick OT Langengras-
sau

Langengrassauer Dorfstraße

26.03.2026 14:45 - 15:05 Bücherbus Heideblick OT Wüstermarke Bushaltestelle
26.03.2026 15:15 - 15:30 Bücherbus Heideblick OT Waltersdorf vor Fam. Tosch
26.03.2026 15:40 - 16:00 Bücherbus Heideblick OT Gehren Dorfteich
26.03.2026 16:10 - 16:30 Bücherbus Heideblick OT Walddrehna Lindenplatz
26.03.2026 16:45 - 17:00 Bücherbus Heideblick OT Beesdau Bushaltestelle Straße der Einheit
26.03.2026 17:10 - 17:25 Bücherbus Heideblick OT Goßmar Bushaltestelle Goßmar
27.03.2026 16:00 - 19:00 Flechten Heideblick OT Wüstermarke Gemeinderaum, Anm. 01523 - 691 08 56
28.03.2026 Frühjahrsputz Heideblick OT Goßmar Busplatz, Dorfgemeinschaftshaus

April
01.04.2026 16:00 - 19:00 Flechten Heideblick 

OT Pitschen - Pickel
Gemeinderaum, Anm. 01523 - 691 08 56

04.04.2026 17:00 Osterfeuer Heideblick 
OT Langengrassau

Festplatz

04.04.2026 19:00 Osterfeuer Heideblick OT Walddrehna Feuerwehrgerätehaus
05.04.2026 11:00 Osterbrunch 

bei Raunigks
Heideblick OT Gehren Reservierungen unter Tel.: 035455 - 727
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11.04.2026 19:00 Blues, Folk, 
Rock bei Raunigks

Heideblick OT Gehren Ticktes an der Abendkasse

15.04.2026 15:00 Buchlesung 
mit Christine
(Stüber-) Errath

Heideblick 
OT Langengrassau

Gemeindeverwaltung Versammlungsraum

23.04.2026 11:45 - 13:10 Bücherbus Heideblick OT Walddrehna Schule
23.04.2026 13:55 - 14:10 Bücherbus Heideblick

 OT Pitschen - Pickel
vor Kirche

23.04.2026 14:20 - 14:35 Bücherbus Heideblick OT Langengras-
sau

Langengrassauer Dorfstraße

23.04.2026 14:45 - 15:05 Bücherbus Heideblick OT Wüstermarke Bushaltestelle
23.04.2026 15:15 - 15:30 Bücherbus Heideblick OT Waltersdorf vor Fam. Tosch
23.04.2026 15:40 - 16:00 Bücherbus Heideblick OT Gehren Dorfteich
23.04.2026 16:10 - 16:30 Bücherbus Heideblick OT Walddrehna Lindenplatz
23.04.2026 16:45 - 17:00 Bücherbus Heideblick OT Beesdau Bushaltestelle Straße der Einheit
23.04.2026 17:10 - 17:25 Bücherbus Heideblick OT Goßmar Bushaltestelle Goßmar
30.04.2026 18:00 Maibaumaufstellen Heideblick 

OT Langengrassau
Schulplatz

*** Änderung vorbehalten ***

Bereitschaftsdienste

Gemeinde Heideblick:
Rufnummer der Leitstelle Lausitz � 0355 632 0
TAZV Luckau Bereitschaft � 0800-8807088
Stadt- und Überlandwerke � 03544 502699
Polizei-Notruf � 110
Feuerwehr-Notruf � 112
Rettungsdienst � 112
Ev. Krankenhaus Luckau � 03544 580
Allgemeinärztl. Bereitschaftsdienst � 116 17

Sonstiges

Sonne tanken im Naturpark Niederlausitzer 
Landrücken

Frühlingszeit ist Gartenzeit! Hobbygärtnerinnen und Hobbygärt-
ner sowie alle, die es werden möchten, sind auch in diesem Jahr 
herzlich zur alljährlichen Samen- und Pflanzentauschbörse im 
Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum in Wanninchen einge-
laden. Das Team des Naturparks Niederlausitzer Landrücken 
und seine Partner haben ein abwechslungsreiches Programm 
für diesen Tag zusammengestellt: es darf getauscht, informiert 
und gefachsimpelt werden. Weitere Veranstaltungs-Highlights 
der Heinz Sielmann Stiftung und der Naturwacht finden Sie im 
nachfolgenden Text:

Freitag, 27. März, 18:30 – 21:00 Uhr
Ökofilmtour in der Kulturkirche Luckau
Im Rahmen der diesjährigen Ökofilmtour wird im Klostersaal 
der Kulturkirche eine Natur-Dokumentation mit anschließender 
Diskussionsrunde präsentiert. Filmauswahl sowie die Teilneh-
menden des Filmgesprächs entnehmen Interessierte der Inter-
netseite von Wanninchen.
Treffpunkt: Nonnengasse 1, 15926 Luckau
Preis pro Person: kostenlos
Keine Anmeldung erforderlich.

Samstag, 28. März, 10:00 – 15:00 Uhr
Sechs-Seen-Tour
Auf der Kleinbus-Tour werden die Teilnehmenden entlang der 
großen Seen durch die faszinierende Bergbaufolgelandschaft 
der Niederlausitz geführt. Die Naturführerinnen der Heinz Siel-
mann Stiftung zeigen, wie Flora und Fauna sich in neu entstan-
denen Naturparadiesen im Naturpark Niederlausitzer Landrü-
cken ihren Lebensraum zurückerobert haben. Für die Teilnahme 

sind Trittsicherheit, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung 
erforderlich. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung 
unbedingt notwendig.
Treffpunkt: Natur-Erlebniszentrum, Wanninchen
Preis pro Person: 45 € (optional kann ein Imbiss dazu gebucht 
werden)
Anmeldung erforderlich; Tel.: 05527 914341,
wanninchen@sielmann-stiftung.de

Mittwoch, 1. April und Donnerstag, 2. April, jeweils von 10:00 – 
15:00 Uhr
Ferienprogramm „Ostern in Wanninchen“
Mit dem Ende der Winterruhe erwacht das Heinz Sielmann 
Natur-Erlebniszentrum zu neuem Leben. Im Ferienprogramm 
erkunden Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren die erwachende 
heimische Flora und Fauna: Sie bestimmen Pflanzen und Tiere, 
basteln mit Naturmaterialien und nehmen an einer spannenden 
Rallye teil, um den Osterschatz zu finden. Das gemeinsame Ko-
chen mit selbst gesammelten essbaren Natur-Schätzen rundet 
das Programm ab.
Treffpunkt: Natur-Erlebniszentrum, Wanninchen
Preis pro Person: kostenlos zzgl. 10 € Materialkosten/Tag
Anmeldung bis 28. März; Tel.: 05527 914341,
wanninchen@sielmann-stiftung.de

Freitag, 3. April bis Montag, 6. April, jeweils von 10:00 – 17:00 
Uhr
Ostern im Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum
Für die Ostertage hat sich das Team des Natur-Erlebniszent-
rums ein paar Besonderheiten ausgedacht. Das komplette Pro-
gramm – vom Oster-Rallye bis hin zum geführten Spaziergang 
durch den frühlingshaften Görlsdorfer Wald – ist online einseh-
bar.
Treffpunkt: Natur-Erlebniszentrum, Wanninchen
Preis pro Person (Osterprogramm): kostenlos zzgl. Eintritt in 
das Natur-Erlebniszentrum
Preis pro Person (Osterspaziergang): Erwachsene 9,00 €, Kin-
der 7,00 € zzgl. Eintritt in das Natur-Erlebniszentrum
Anmeldung für Spaziergang erforderlich,
Tel.: 05527 914341, wanninchen@sielmann-stiftung.de

Sonntag, 5. April, 9:00 - 12:00 Uhr
Ranger-Tour: Im Wald versteckt – Höllische Steine und hän-
gende Moore
Die Gehrener Berge, 9 km südwestlich von Luckau gelegen, 
warten mit einigen Besonderheiten auf: einen imposanten Find-
ling und Hangmoore, die leicht übersehen werden können. Un-
ter fachkundiger Anleitung erleben Teilnehmende auf einer etwa 
5 Kilometer langen Wanderung das Erwachen des Frühlings an 
einem geheimnisvollen Ort. Feste Schuhe und wetterfeste Klei-
dung sind zwingend erforderlich.
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Preis pro Person (Samen- und Pflanzentauschbörse): kostenlos 
zzgl. Eintritt in das Natur-Erlebniszentrum
Preis pro Person (Kräuterwanderung): kostenlos zzgl. 5 € Mate-
rialkosten und Eintritt in das Natur-Erlebniszentrum
Anmeldung für Wanderung erforderlich, Tel.: 05527 914341, 
wanninchen@sielmann-stiftung.de

Da der Zitronenfalter als erwachsener Schmetterling überwintert, 
kann er als einer der ersten Arten bereits am milden Vorfrühlings-
tagen beobachtet werden.
� Foto: © Ralf Donat/Naturpark Niederlausitzer Landrücken

Treffpunkt: Walddrehna, Friedhof am Ortsausgang in Richtung 
Gehren
Preis pro Person: kostenfrei
Anmeldung bis 2. April; Tel. 0170 7926944,
ulf.bollack@naturwacht.de

Freitag, 10. April, 10:00 – 15:00 Uhr
Sechs-Seen-Tour
Auf der Kleinbus-Tour werden die Teilnehmenden entlang der 
großen Seen durch die faszinierende Bergbaufolgelandschaft 
der Niederlausitz geführt. Die Naturführerinnen der Heinz Siel-
mann Stiftung zeigen, wie Flora und Fauna sich in neu entstan-
denen Naturparadiesen im Naturpark Niederlausitzer Landrü-
cken ihren Lebensraum zurückerobert haben. Für die Teilnahme 
sind Trittsicherheit, festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung 
erforderlich. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung 
unbedingt notwendig.
Treffpunkt: Natur-Erlebniszentrum, Wanninchen
Preis pro Person: 45 € (optional kann ein Imbiss dazu gebucht 
werden)
Anmeldung erforderlich; Tel.: 05527 914341,
wanninchen@sielmann-stiftung.de

Samstag, 11. April, 6:30 – 9:30 Uhr
Ranger-Tour: Luckauer Frühlingserwachen – Ein Vogel-
stimmenspaziergang
Obwohl einige Vogelarten noch fehlen, bringt sich bereits ein 
Großteil der heimischen Vogelwelt lautstark in Position. Die Ar-
tenvielfalt in unseren Dörfern und Städten ist oft größer, als man 
es vermutet. Wer früh aufsteht, kann die heimischen Vogelstim-
men wunderbar erleben und erlernen! Teilnehmende erwartet 
auf knapp 5 Kilometer eine Tour voller Anekdoten und inter-
essanter Informationen zu den Gesängen unserer Singvögel. 
Unterwegs gibt es eine Frühstückspause, Selbstverpflegung 
ist angesagt. Bitte Fernglas und Vogelbuch mitbringen, festes 
Schuhwerk ist erforderlich.
Treffpunkt: LAGA-Parkplatz Südpromenade, Luckau
Preis pro Person: kostenlos
Anmeldung bis 10. April; Tel.: 0175 7213054,
philipp.juranek@naturwacht.de

Samstag, 18. April, 11:00 – 15:00 Uhr
Ranger-Tour: Frühlingserwachen in Wald und Flur
Geführte Radtour durch den Osten des Naturparks Niederlau-
sitzer Landrücken, entlang von Wäldern, strukturreicher Feldflur 
und vielfältigen Teichen. Highlight der 18 Kilometer langen Tour 
ist die Führung über das Gut Ogrosen, mit anschließender Ver-
kostung regionaler und ökologischer Produkte. Für die Verkos-
tung auf dem Gut wird um eine Spende gebeten. Feste Schuhe, 
wetterfeste Kleidung und eine kleine Selbstverpflegung sind 
erforderlich.
Treffpunkt: Bahnhof Calau
Preis pro Person: kostenlos
Anmeldung bis 14. April;
Tel.: 0170 7926946, daniela.drechsler@naturwacht.de

Sonntag, 19. April, 10:00 – 17:00 Uhr
Samen- und Pflanzentauschbörse
Von naturnahen Gärten profitieren alle: Menschen, Pflanzen 
und Tiere. Doch, was ist ein Naturgarten überhaupt? Was macht 
ihn bunt und wertvoll? Wie muss er gepflegt werden, damit sich 
darin alle wohlfühlen? Darum geht es an diesem Thementag. 
Gartenbegeisterte können sich informieren und inspirieren las-
sen, sowie Pflanzen und Samen tauschen. Für das leibliche 
Wohl sorgt der Naturpark-Partner Gut Ogrosen. Das Programm 
im Überblick:
10:00 – 17:00 Uhr Samen- und Pflanzentauschbörse
11:00 – 13:00 Uhr Kräuterwanderung mit kleiner Verkostung 
(Anmeldung erforderlich)
12:00 – 17:00 Uhr Info- und Aktionsstände (Vogelkästen bauen; 
Samenbomben basteln, ...)
Treffpunkt: Natur-Erlebniszentrum, Wanninchen
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